
www.atg.deATG Allgäuer Treuhand GmbH Wir tschaf tsprüfungsgesel lschaf t
Bahnhofstraße 57 | 87435 Kempten (Allgäu) | Telefon: +49 831 252970 | E-Mail: info@atg.de
Hirschzeller Straße 4 | 87600 Kaufbeuren | Telefon: +49 8341 90170 | E-Mail: info@kf.atg.de

Augsburger Treuhand
Zweigniederlassung der ATG Allgäuer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bahnhofstraße 4 | 86150 Augsburg | Telefon: +49 821 343680 | E-Mail: info@a.atg.de

ATG Rechtsanwal tsgesel lschaf t Steuerberatungsgesel lschaf t GmbH
Bahnhofstraße 57 | 87435 Kempten (Allgäu) | Telefon: +49 831 252970 | E-Mail: info@atg.de

Dr. Fri tz Städele Wir tschaf tsprüfungsgesel lschaf t und Steuerberatungsgesel lschaf t GmbH
Bahnhofstraße 57 | 87435 Kempten (Allgäu) | Telefon: +49 831 571310 | E-Mail: info@staedele-wpg.de  

Hand aufs Herz: Wann sind Sie das letzte 
Mal mit dem Bus oder mit der Stadtbahn 
gefahren?

Die Wahl des Verkehrsmittels ist nicht 
nur eine Frage von Komfort oder Be-
quemlichkeit. Nein, es geht um mehr. 
Wer in einen Linienbus oder eine Stra-
ßenbahn steigt, fährt nicht einfach nur 
von A nach B: Jede Entscheidung zu-
gunsten des öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) ist ein kleiner, aber 

Inmi t ten  der  Verkehrswende – Mei lens te ine  und 
Heraus forderungen

wirkungsvoller Beitrag zum Klimaschutz.
Dass wir beim Schutz unseres Planeten 
noch erhebliches Steigerungspotenzial 
haben, dürfte unstrittig sein. Ich will  
nur ein paar Zahlen streifen, um das zu  
untermauern: Eigentlich möchten wir  
in Deutschland unsere Treibhausgas- 
Emissionen bis 2030 um 65 % ge- 
genüber 1990 reduzieren. Tatsächlich 
haben wir sie bis dato aber nur um etwa 
46 % zurückgefahren.

Busfahren ist Klimaschutz
Deutschland muss also in den nächsten 
fünf Jahren umgerechnet weit mehr als 
200 Millionen Tonnen Treibhausgase zu-
sätzlich einsparen. Neben Industrie und 
Wirtschaft steht dabei vor allem der Ver-
kehrssektor im Fokus. Etwa ein Fünftel 
aller Emissionen entfiel 2024 auf diesen 
Bereich. Und an dieser Stelle kommt der 
eingangs erwähnte ÖPNV ins Spiel.

Busse und Bahnen verursachen im Ver-
gleich zum motorisierten Individual- 
verkehr deutlich weniger Emissionen,  
verbrauchen weniger Fläche und sind  
effizienter im Energieeinsatz. Besonders 
in Großstädten wie Dortmund, in denen 
der Platz gerade in der City äußerst 
knapp bemessen ist und tagtäglich viele 

Gastbeitrag von Ulrich Jaeger, Mitglied des Vorstands der DSW21 
Dortmunder Stadtwerke AG
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zigtausend Menschen mobil sein möchten, 
muss der ÖPNV ein zentraler Baustein 
der Verkehrswende sein und eine Schlüs-
selrolle beim Klimaschutz einnehmen. 

Einfach und attraktiv
Wie können noch mehr Autofahrende 
zum Umstieg bewogen werden? Einfach-
heit und Attraktivität sind dabei wichtige 
Schlagworte und das Deutschlandticket 
spielt eine große Rolle. Damit ist der Po-
litik und der Verkehrsbranche ein großer 
Wurf gelungen: Auf einen Schlag ist das 
Fahren mit Bus und Bahn viel einfacher 
und günstiger geworden. 13,5 Millionen 
Menschen in Deutschland haben dieses 
Ticket in der Tasche. Sie brauchen sich 
keine Gedanken mehr über Tarife ma-
chen – ganz gleich, ob sie in ihrer Hei-
matstadt oder im Urlaub in den Bus stei-
gen. So einfach und attraktiv war ÖPNV 
noch nie. In Dortmund haben wir mehr 
als 170.000 Abonnent*innen – in einer 
Stadt mit rund 600.000 Einwohnenden.
Und es ist ja nicht das Einzige, was  
im Bereich Ticketing passiert ist: Der  
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr etwa hat 
sich vom Spirit des Deutschlandtickets 
inspirieren lassen und 2025 eine be-
herzte Tarifreform durchgesetzt. Dabei 
wurde das Sortiment durchlüftet und um 
75 % ausgedünnt. 

eezy-Tarif für Gelegenheitsfahrer
Neben dem Deutschlandticket für  
Vielfahrende kristallisiert sich der E-Tarif 
„eezy.nrw“, bei dem der Preis auf  
Basis der gefahrenen Luftlinienkilometer  
berechnet wird, als zentrale Option für  
Gelegenheitsfahrende heraus. Damit  
wird das Smartphone zum Ticket und wir 
kommen auch bei der Digitalisierung  
einen Schritt weiter. Natürlich braucht  
es darüber hinaus weitere Reformen – 
an denen längst gearbeitet wird. 

Beim Ticketing jedenfalls hat die Branche 
zuletzt abgeliefert. Das kann man von 
der Politik nur in Teilen sagen. Das 
Deutschlandticket verursacht erhebliche 
Mindereinnahmen, die von der Politik 
ausgeglichen werden müssen. Entspre-
chende Finanzierungszusagen gab es 
bislang nur im 1-Jahres-Rhythmus. Pla-
nungssicherheit: Fehlanzeige! Mit den 
jüngsten Entscheidungen der Verkehrs-
ministerkonferenz, die einen Rahmen bis 
2030 definiert hat, ist aber ein erster 
bedeutender Schritt getan.

Herausforderung Elektromobilität
Dass Busse und Bahnen im Vergleich 
zum motorisierten Individualverkehr  
weniger Schadstoffe ausstoßen, hatte ich 
erwähnt. Dabei macht es aber noch  

einen Unterschied, ob wir über moderne 
Dieselbusse oder Elektrobusse sprechen. 
Letztere sind nicht nur komplett emis- 
sionsfrei, sondern auch geräuschlos  
unterwegs. Das zahlt also doppelt auf 
die Lebensqualität der Menschen ein. 30 
„StromFahrer“ rollen durch die Dortmun-
der Straßen. Sie sind beliebt bei Jung 
und Alt. Gern hätten wir längst weitere 
Teile unserer Busflotte, die etwa 190 ei-
gene Fahrzeuge und 110 Fahrzeuge von 
Partnerunternehmen umfasst, elektrifiziert. 
Aber auch an dieser Stelle müssen wir 
übers Geld sprechen. Ein Elektrobus ist 
beinahe mehr als doppelt so teuer wie 
sein Dieselpendant. Zudem ist Ladeinfra- 
struktur notwendig. Und weil E-Busse 
kürzere Reichweiten haben, reicht ein 
1:1-Austausch nicht aus, um die gleiche 
Laufleistung auf die Straße zu bringen. 
Das Gelingen der sogenannten Antriebs-
wende ist daher untrennbar mit einer 
auskömmlichen Förderkulisse verknüpft. 
Vor diesem Hintergrund ist es zu begrü-
ßen, dass die Bundesregierung ab 2027 
wieder zusätzliche Mittel in Höhe von 
350 Millionen Euro bereitstellt – nach 
dem zu Recht kritisierten Förderstopp.

Herausforderung Personalgewinnung 
Was wir dabei auch nicht außer Acht 
lassen dürfen: Rund 100.000 Bus-
fahrer*innen und etwa 40.000 Trieb-
fahrzeugführer*innen halten unser Ver-
kehrssystem am Laufen. Nun scheiden 
aber allein bis 2030 jährlich etwa 6.000 
Fahrdienst-Mitarbeitende aus dem Berufs-
leben aus. Das müssen wir abfedern – in 
Zeiten eines grassierenden Arbeitskräfte-
mangels. Insofern sind wir als Verkehrs-
unternehmen auch mit der Herausforde-
rung der Personalgewinnung und -bin-
dung konfrontiert.

Wie bei allen komplexen Problemstellun-
gen gibt es auch hier keine simplen  
Lösungen. Wir müssen an vielen Stell-
schrauben drehen. Als Verkehrsunter-
nehmen etwa müssen wir gezielt Men-
schen ansprechen, die aus anderen Be-
rufen kommen. Dafür braucht es Infos 
und Schulungsangebote. Außerdem leidet 

unsere Branche unter dem – wie ich fin-
de oberflächlichen – Eindruck schlech-
ter Arbeitszeiten, geringer Wertschät-
zung und niedriger Bezahlung. Da ist  
viel Image-Arbeit nötig, um deutlich zu  
machen, wie gut Arbeitszeitmodelle als 
auch Bezahlung im Vergleich zu vielen 
anderen Branchen sind. So liegt etwa 
das Grundgehalt im Fahrdienst bei mehr 
als 3.000 Euro im Monat – hinzu kom-
men diverse Zulagen.

Das liebe Geld
Wenn Sie bis hierhin aufmerksam gele-
sen haben, ist es Ihnen nicht verborgen 
geblieben, dass wir viele Herausforde-
rungen parallel zu bewältigen haben und 
sich die Finanzen wie ein roter Faden 
durch diesen Beitrag ziehen. Dabei habe 
ich die aufwändige Instandhaltung un-
serer in die Jahre gekommenen Gleis- 
und Stellwerksinfrastruktur noch gar nicht 
angeschnitten.

Auch beim beherzten Ausbau unserer 
Bus- und Stadtbahnangebote – unab-
dingbar für eine erfolgreiche Verkehrs-
wende – ist das Geld der Kernpunkt. 
Und das gilt gerade in Zeiten kontinuier-
licher Preissteigerungen und klammer 
Kassen in den Kommunen. Wenn wir noch 
mehr Leistung auf die Straße und die 
Schiene bringen wollen, um den Klima-
schutz spürbar nach vorn zu tragen, 
müssen nun die Weichen gestellt werden. 

Wir als Branche, namentlich der Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmen, 
haben über die Leistungskosten im 
ÖPNV 2024 bis 2040 einen detaillierten 
Transformationsfahrplan mit zwei Szena-
rien vorgelegt: Das sogenannte Moder-
nisierungsszenario, das einen finanziellen 
Mehrbedarf von 1,44 Milliarden Euro 
im Jahr vorsieht, sichert und verbessert 
vorrangig den Status quo. Dahingegen 
umfasst das Deutschlandangebot einen 
flächendeckenden Ausbau, dichtere  
Taktungen und eine insgesamt bessere 
Erschließung – bei Mehrkosten von 
3,36 Milliarden Euro im Jahr. Jetzt ist die 
Politik am Zug.
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Rückstellungen dienen dazu, bereits  
absehbare, aber noch ungewisse Ver-
pflichtungen in der Bilanz zu berück-
sichtigen. Sie sind sowohl handels- als 
auch steuerrechtlich zulässig, wenn eine 
Verpflichtung dem Grunde nach bereits 
entstanden oder ihr Entstehen überwie-
gend wahrscheinlich ist und sie wirt-
schaftlich in der Vergangenheit verur-
sacht wurde. Künftige Aufwendungen 
dürfen dagegen erst dann berücksich-
tigt werden, wenn sie tatsächlich anfallen.
 
Nun hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-
schieden, dass ein Eisenbahnunterneh-
men keine Rückstellungen für künftige 
Wartungen seiner Züge bilden darf. 
Das Unternehmen hatte geleaste Trieb-
fahrzeuge im Schienenpersonennah-
verkehr eingesetzt und anteilig Rück-
stellungen für anstehende Wartungs- 
und Hauptuntersuchungskosten gebil-
det. Nach dem Leasingvertrag war die 
Instandhaltungspflicht dem Leasingneh-
mer auferlegt. Diese Wartungen sind 
gesetzlich vorgeschrieben und richten 
sich nach Laufzeit und Nutzung der 
Fahrzeuge. Das Eisenbahnverkehrsunter- 
nehmen bildete daher auf Basis der be-
reits zurückgelegten Laufleistung in den 
vergangenen Jahren anteilige Rückstel-
lungen für die künftig anfallenden War-
tungs- und Hauptuntersuchungskosten. 
Nach Auffassung des BFH ist eine öf-
fentlich-rechtliche Wartungsverpflichtung 
wirtschaftlich nicht in der Vergangen-
heit verursacht, weil wesentliches Merk-
mal der Überholungsverpflichtung das 
Erreichen der zulässigen Betriebszeit 
ist, die den typischerweise auftretenden 
Ermüdungs- und Abnutzungserschei-
nungen Rechnung trägt. Die Erfüllung 
dieser Verpflichtungen legitimiere also 
nicht den Betrieb des entsprechenden 
Geräts in der Vergangenheit, sondern 
ermögliche ihn in der Zukunft. Der BFH 
lehnt daher die Rückstellungsbildung 
ab. Im Urteilsfall war die maximale Be-
triebszeit noch nicht erreicht, sodass 
auch eine Rückstellung für unterlassene 
Instandhaltung ausscheidet.

Auch der Leasingvertrag begründete 
keine abweichende Verpflichtung. Da 
der Wartungsaufwand erst in Zukunft 
entsteht, liegt kein sogenannter Erfül-
lungsrückstand vor, der eine Rückstel-
lung rechtfertigen könnte. Das Urteil 
macht deutlich: Rückstellungen dürfen 
nur für Verpflichtungen gebildet wer-
den, die bereits rechtlich entstanden 
und wirtschaftlich in der Vergangenheit 
verursacht sind. Für regelmäßig anfal-

lende Wartungsarbeiten bedeutet das, 
dass sie erst dann bilanziell berücksich-
tigt werden dürfen, wenn die Aufwen-
dungen tatsächlich entstehen.

An dieser Stelle sei auf den handels-
rechtlich zulässigen Komponentenansatz 
hingewiesen. Zwar lassen sich mit dem 
Komponentenansatz auch keine Rück-
stellungen für Wartungsarbeiten in der 
Bilanz bilden, er erlaubt aber die ge-
trennte Abschreibung einzelner wesent-
licher Bestandteile eines Vermögens-
gegenstands, sofern diese unterschied-
liche Nutzungsdauern aufweisen. Ob-
wohl im Handelsgesetzbuch nicht expli-
zit geregelt, wird der Ansatz durch das 
Institut der Wirtschaftsprüfer als zuläs-
sig angesehen, wenn die Komponenten 
physisch separierbar und wertmäßig 
wesentlich sind.

Züge sind komplexe technische Anla-
gen mit zahlreichen funktionalen Einhei-
ten, die sich in ihrer Lebensdauer und 
Abnutzung deutlich unterscheiden. Typi- 
sche Komponenten, die separat abge-
schrieben werden können, sind:
 
■ � Fahrgestell/Rahmen (lange Nutzungs-

dauer, z. B. 30–40 Jahre)

■ � Antriebseinheit (Motor, Getriebe; 
kürzere Nutzungsdauer,  
z. B. 15–20 Jahre)

■ � Elektronik und Steuerungssysteme 
(schnellerer technologischer Wandel, 
z. B. 10–15 Jahre)

■ � Innenausstattung/Kabine (abhängig 
von Nutzung und Komfortanforderun-
gen, z. B. 10 Jahre)

Die jährliche Abschreibung erfolgt kom-
ponentenweise und ermöglicht eine  
realitätsnähere Abbildung des Werte-
verzehrs. Zwar gilt steuerlich das Maß-
geblichkeitsprinzip, wonach die Han-
delsbilanz grundsätzlich auch für die 
Steuerbilanz maßgeblich ist – aber  
nur insoweit, als steuerliche Vorschrif- 
ten dem nicht entgegenstehen. Und  
genau hier liegt die Einschränkung: Die  
steuerlichen Vorschriften sehen keine  
komponentenweise Abschreibung vor.  
Das wurde durch die Rechtsprechung  
des BFH ebenfalls klargestellt. Eine  
Aufteilung eines Wirtschaftsguts in  
einzelne Komponenten und deren  
Abschreibung für steuerliche Zwecke 
werden abgelehnt.

Keine Rückstel lung für künf t ige War tungen von Zügen
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EuGH äußer t sich zur Umsatzsteuerbarkeit  
von Zuschüssen für den ÖPNV

Ein aktuelles Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) konkretisiert die 
umsatzsteuerliche Behandlung von im 
Nachhinein gewährten pauschalen Ver-
lustausgleichszahlungen einer Gebiets-
körperschaft an Betreiber des öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV). Der 
EuGH stellt klar, dass solche Zahlungen 
dann als echte, nicht umsatzsteuerbare 
Zuschüsse zu qualifizieren sind, wenn  
sie der allgemeinen Sicherstellung des 
Verkehrsangebots dienen und nicht als 
Gegenleistung für bestimmte, individuell 
bestellte Leistungen gezahlt werden.

Die zentrale Frage war, ob pauschale 
Ausgleichszahlungen als Gegenleistungen 
für Leistungen eines ÖPNV-Betreibers zu 
qualifizieren sind und damit der Umsatz-
steuer unterliegen.

Der Sachverhalt betraf ein polnisches 
Verkehrsunternehmen (P), das ÖPNV-
Leistungen zu von der Gebietskörper-
schaft festgelegten, nicht kostendecken-
den Preisen an Dritte erbrachte. Zur  
Deckung der daraus resultierenden Ver-
luste erhielt P pauschale Ausgleichszah-
lungen. Die polnische Finanzverwaltung 
sah diese Zahlungen als umsatzsteuer-
pflichtiges Entgelt von dritter Seite an. 
Das Unternehmen klagte und der Fall 
wurde dem EuGH zur Vorabentscheidung 
vorgelegt.

Der EuGH entschied, dass die pauscha-
len Ausgleichszahlungen nicht als Entgelt 
von dritter Seite zu qualifizieren sind  
und nicht in die umsatzsteuerliche Be-
messungsgrundlage einzubeziehen sind. 
Konkret äußerte sich das Gericht folgen-
dermaßen:

■ � Ein Leistungsaustausch im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes liegt nur vor, 
wenn die Zahlung als unmittelbare 
Gegenleistung für eine bestimmte 
Leistung erfolgt. Pauschale Verlustaus-
gleichszahlungen, die nachträglich und  
ohne Bezug zu konkreten Einzelleis- 
tungen oder Nutzergruppen gezahlt  
werden, sind nicht als Entgelt zu  
werten.

■ � Die Zahlungen müssen dazu bestimmt 
sein, allgemein eine ausreichende Be-
dienung der Bevölkerung mit Verkehrs-
leistungen im ÖPNV zu gewährleisten. 
Sie dürfen nicht auf spezielle Interes-
sen des Zuschussgebers oder einzel-
ner Nutzergruppen (z. B. Schüler, be-
stimmte Pendler) ausgerichtet sein.

■ � Die Höhe und die nachträgliche Ge-
währung der Zahlung (z. B. auf Basis 
eines Preis-Kosten-Vergleichs zur De-
ckung nicht durch Fahrgeldeinnahmen 
gedeckter Kosten) sind für die steuerli-
che Einordnung unerheblich. Entschei-

dend sind allein der Förderzweck und 
die fehlende Verknüpfung mit konkre-
ten Einzelleistungen.

■ � Der EuGH grenzt ausdrücklich ab: 
Werden Zahlungen gezielt für bestimm-
te Leistungen oder Fahrgastgruppen 
gewährt (z. B. Schülerbeförderung, bei 
der die Allgemeinheit ausgeschlossen 
ist), handelt es sich um ein umsatzsteu-
erpflichtiges Entgelt von dritter Seite.

Das Urteil lässt Schlussfolgerungen für 
verschiedene praxisrelevante Fälle auch 
in Deutschland zu. Zusammenfassend 
bedeutet das zum Beispiel:

■ � Ein Landkreis zahlt dem Verkehrsunter-
nehmen nach Ablauf des Jahres einen 
pauschalen Betrag, um die durch die 
Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckten 
Kosten des Linienverkehrs auszuglei-
chen. Diese Zahlung ist nach dem  
EuGH-Urteil nicht umsatzsteuerbar.

■ � Zahlt die Gebietskörperschaft hingegen 
einen Zuschuss, der direkt an die An-
zahl der beförderten Schüler gekoppelt 
ist, handelt es sich um ein umsatzsteuer-
pflichtiges Entgelt von dritter Seite.

Die Entscheidung des EuGH bringt er-
hebliche Rechtssicherheit für die Praxis 
und ist daher sehr zu begrüßen:

■  �Echte Zuschüsse: Pauschale Verlust-
ausgleichszahlungen sind als echte, 
nicht steuerbare Zuschüsse zu quali- 
fizieren und beeinflussen nicht den 
Umfang des Vorsteuerabzugs.

■  �Gestaltungsempfehlung: Eine mög-
lichst pauschale und nicht leistungs-
bezogene Ausgestaltung von Zu- 
schussvereinbarungen ist umsatzsteu-
erlich vorteilhaft. Je weniger Bezug zu  
konkreten Leistungen oder Kosten  
besteht, desto eher liegt ein echter  
Zuschuss vor.

■ � Bestätigung durch nationale Recht-
sprechung: Die Entscheidung steht  
im Einklang mit der jüngsten Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs, der 
ebenfalls eine steuerliche Unbeacht-
lichkeit von Landeszuschüssen aus 
strukturpolitischen Gründen bejaht  
hat. Bereits dieses Urteil war ein  
Meilenstein, da keine Umsatzsteuerre-
levanz gegeben war und gleichzeitig 
der – teilweise nicht unerhebliche – 
Vorsteuerabzug nicht gekürzt wurde. 



Schluss mit s tarren Vorgaben: neue Freiheiten im kommunalen  
Vergaberecht in NRW ab 2026

Zum 1. Januar 2026 beginnt eine neue 
Ära für die kommunale Auftragsvergabe 
in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Inkraft-
treten des § 75a GO NRW fallen sämtli-
che landesrechtlichen Wertgrenzen weg 
und damit ein erheblicher Teil des bishe-
rigen Verfahrensballasts.

Wie bereits berichtet, hat die Landes- 
regierung einen umfassenden Paradig-
menwechsel im kommunalen Vergabe-
recht auf den Weg gebracht. Nach  
monatelanger Beratung und einer Sach-
verständigenanhörung im Juni 2025 ist 
das Gesetzgebungsverfahren nun ab- 
geschlossen. Die zentrale Neuerung für 
Kommunen in NRW ist, dass diese künftig 
erst ab Erreichen der EU-Schwellenwerte 
förmlich ausschreiben müssen. Alles un-
terhalb dieser Grenze liegt weitgehend in 
kommunaler Eigenverantwortung.

Die bisherigen ministeriellen Erlasse zu 
den kommunalen Vergabegrundsätzen, 
die im Unterschwellenbereich die ver-
pflichtende Anwendung von VOB/A und 
UVgO vorschrieben, laufen Ende De-
zember 2025 aus. Damit entfällt eine 
verbindliche haushaltsrechtliche Vorga-
be, die jahrzehntelang die kommunale 
Vergabepraxis bestimmte. An ihre Stelle 
tritt eine schlanke Grundsatzregelung. 
Kommunen vergeben öffentliche Aufträ-
ge wirtschaftlich, effizient und sparsam 
unter Beachtung von Gleichbehandlung 
und Transparenz.

Kommunen erhalten damit vergaberecht-
lich ebenso viel Handlungsfreiheit wie 
ihre eigenen Gesellschaften. Bislang ver-
fügten privatrechtlich organisierte Toch-
tergesellschaften oft über deutlich mehr 
Spielraum bei der Auftragsvergabe als 
die öffentliche Hand selbst; ein Umstand, 
der nicht selten Outsourcing-Überlegun-
gen befeuerte. Diese Schieflage gehört 
nun der Vergangenheit an. Die neue Re-
gelung setzt auch auf Vertrauen in die 
kommunale Selbstverwaltung und ver-
zichtet bewusst auf überdetaillierte Vor-
gaben von oben.

Natürlich bleiben Europa-, Bundes- und 
Landesrecht als Grenzen bestehen.  
Das EU-Beihilferecht, haushaltsrechtliche 
Grundsätze und das Gebot markt- 
üblicher Preise gelten nach wie vor.  
Die Freiheiten bewegen sich also in ei-
nem klar definierten rechtlichen Rahmen, 
aber innerhalb dieses Rahmens eröffnen 
sich erhebliche Gestaltungsmöglich- 
keiten.

Die Frage, wie Kommunen die neue Frei-
heit konkret ausgestalten sollen, haben 
die kommunalen Spitzenverbände nicht 
unbeantwortet gelassen. Städtetag NRW, 
Landkreistag NRW und Städte- und Ge-
meindebund NRW haben gemeinsam 
mit Praktikerinnen und Praktikern aus  
der kommunalen Verwaltung eine Muster- 
satzung erarbeitet.

Diese Mustersatzung ist keine Pflicht, 
sondern eine Orientierungshilfe, ge-
dacht für jene Kommunen, die nicht bei 
null anfangen möchten. Sie greift be-
wusst auf etablierte Begrifflichkeiten aus 
VOB/A und UVgO zurück, auch wenn 
diese Regelwerke nicht mehr verbindlich 
sind. Der Vorteil liegt auf der Hand: Ver-
gabestellen können auf vertraute Struktu-
ren und eingespieltes Wissen zurück-
greifen, ohne in rechtliche Unsicherheit 
zu geraten.

Die Mustersatzung ist dabei ausdrücklich 
als flexible Vorlage konzipiert. Kommu-
nen können sie vollständig übernehmen, 
einzelne Elemente anpassen oder auch 
ganz eigene Wege gehen. Besonders 
interessant sind Ergänzungsmöglichkei-
ten etwa zur Einbindung zentraler Verga-
bestellen oder zur Beteiligung der Rech-
nungsprüfung gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 5 
GO NRW. Jede Kommune kann so  
ihr Vergaberecht passgenau auf die  
örtlichen Strukturen und Bedürfnisse  
zuschneiden. Für Beschaffungsverant- 
wortliche in den Kommunen bringt die  
Neuregelung spürbare Erleichterungen.  
Kleinere Aufträge, die bisher aufwendi-
ge Verfahren nach sich zogen, lassen 
sich künftig deutlich pragmatischer abwi-
ckeln. Das spart Zeit, reduziert den Ver-
waltungsaufwand und ermöglicht schnel-
lere Reaktionen auf aktuelle Bedarfe, 
also gerade in Zeiten, in denen Fachkräf-
temangel und knappe Ressourcen den 
Verwaltungsalltag prägen. Gleichzeitig 
verlagert sich die Verantwortung stärker 
in die kommunale Ebene. Während frü-
her detaillierte Landesvorgaben eine ge-
wisse Absicherung boten, sind nun mehr 
Eigenverantwortung und sorgfältige Do-
kumentation gefragt. Transparenz und 
Gleichbehandlung müssen auch ohne 
starre Formvorgaben gewährleistet blei-
ben – das erfordert klare interne Prozes-
se und ein geschultes Auge für rechtli-
che Risiken.

Wer bereits bisher mit VOB/A und UVgO 
gearbeitet hat, kann weiterhin auf diese 
bewährten Regelwerke zurückgreifen, 

nun aber als Orientierung statt als 
Zwangskorsett. Bei Unsicherheiten oder 
komplexen Vergaben bieten sie eine  
solide Grundlage, ohne dass ihre strikte 
Einhaltung rechtlich geboten wäre.

Bis zum Jahresende gelten noch die  
bisherigen Vergabegrundsätze. Diese 
Übergangsfrist sollten Kommunen nutzen, 
um ihre internen Prozesse zu überprüfen 
und Weichenstellungen vorzunehmen. 
Soll die Mustersatzung übernommen 
werden? Sind Anpassungen nötig? Wel-
che Rolle sollen zentrale Vergabestellen 
künftig spielen? Wie wird die Dokumen-
tation organisiert?

Auch die Frage nach Schulungsbedarf 
stellt sich. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Vergabestellen benötigen ein 
klares Verständnis der neuen Rechtslage 
und ihrer Handlungsspielräume. Der 
Wegfall formaler Vorgaben bedeutet 
nicht, dass Vergabeentscheidungen  
beliebig werden, ganz im Gegenteil  
erfordern sie künftig mehr strategisches 
Denken und rechtliche Urteilskraft.

Das Vergabebeschleunigungsgesetz 
NRW mit der Neuregelung des § 75a 
GO NRW ist mehr als eine technische 
Rechtsänderung. Es ist ein Versuch,  
kommunale Verwaltung zeitgemäß zu 
gestalten, mit weniger Bürokratie, mehr 
Eigenverantwortung, pragmatischeren 
Lösungen. Ob dieser Ansatz sich  
bewährt, wird die Praxis zeigen. Die  
Rahmenbedingungen jedenfalls sind 
vielversprechend und mit der Mustersat-
zung steht ein praxiserprobtes Instrument 
bereit, das den Einstieg in die neue Ver-
gabewelt erleichtert.

Für kommunale Entscheidungsträger gilt 
jetzt: die neu gewonnene Flexibilität aktiv 
nutzen, dabei aber die bewährten 
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit, Trans-
parenz und Gleichbehandlung im Blick 
behalten. Wer diesen Balanceakt meis-
tert, kann von deutlich schlankeren  
und effizienteren Beschaffungsprozes-
sen profitieren.
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Der neue RegulierungsRAMEN der Bundesnetzagentur  

Im Zuge der Anpassung des Energie-
wirtschaftsrechts an unionsrechtliche 
Vorgaben stellt die Bundesnetzagentur 
(BNetzA) seit 2024 den Regulierungs-
rahmen für Strom- und Gasnetze grund-
legend neu auf. Die BNetzA beschreibt 
diese Neuausrichtung in ihrem NEST-
Prozess („Netze. Effizient. Sicher. Trans-
formiert.“) als notwendigen Schritt, um 
Investitionssicherheit, Effizienz und Ver-
sorgungssicherheit zugleich zu erreichen. 
Statt Verordnungen (ARegV, StromNEV, 
GasNEV) werden künftig Festlegungen 
der Großen Beschlusskammer Energie 
die zentralen Regeln enthalten – allen 
voran RAMEN Strom und Gas (Regulie-
rungsrahmen und Methode der Anreiz-
regulierung, Ebene 1) und die Metho-
denfestlegungen (Ebene 2), insbesonde-
re Strom- und GasNEF, WACC, Effizienz- 
vergleich und Xgen.

Nach Auswertung der Stellungnahmen 
hat die BNetzA dem Länderausschuss 
Ende Oktober angepasste Festlegungs-
entwürfe zugeleitet. Branchendienste 
und Verbände berichten über mehrere 
Nachsteuerungen, jedoch auch einige 
unverändert kritische Punkte. BDEW 
und VKU würdigen die Korrekturen ver-
halten positiv, sehen jedoch weiterhin 
Investitions- und Umsetzungsrisiken.

Parallel läuft AgNes (Allgemeine Netz-
entgeltsystematik Strom): Nach der  
Verfahrenseinleitung im Mai legte die 
BNetzA im September ein vertiefendes 
Diskussionspapier vor, u. a. zu Kapazi-
täts-/Zeitkomponenten, Industrie-/Son-
derentgelten und zur Koordination mit 
den RAMEN-/NEF-Logiken.

Das gasseitige Verfahren KANU 2.0 
(flexible Nutzungsdauern/Abschreibun-
gen zur Absicherung des Transformati-
onspfades) gilt bereits und wird in der 
Praxis zunehmend genutzt. Für das Gas-
fernleitungsnetz bleibt zudem VOLKER 
(volatile Kostenanteile) ein wichtiges 
Brückenelement.

Aktueller Stand (Oktober 2025) 
und wesentliche Inhalte der Festle-
gungsverfahren 

Ebene 1: RAMEN Strom/Gas 

Nach dem Sachstandspapier aus Januar 
2025 beschreibt die BNetzA mit den 
RAMEN‑Entwürfen die künftige Archi-
tektur der Anreizregulierung: Regulie-
rungsperiodik, Grundlogik der Erlös-
obergrenzen und die Verzahnung mit 
den Methodenfestlegungen. Es ist trotz 
teilweiser kontroverser Rückmeldungen 
seitens der Netzbetreiber nach den 
neuesten Anpassungen vorgesehen, die 
Dauer der Regulierungsperiode ab der 
sechsten Regulierungsperiode von bis-
her fünf auf drei Jahre zu verkürzen. Die 
fünfte Regulierungsperiode wird dabei 
aber wie gewohnt fünf Jahre dauern,  
für Elektrizitätsverteilnetzbetreiber je-
doch durch eine Systematik zur OPEX-
Anpassung ergänzt.

Ebene 2: NEF – Methodik  
Ausgangsniveau (StromNEF/GasNEF)

NEF definiert Vorgaben zur Ermittlung 
des Ausgangsniveaus, das für die Fest-
setzung der Erlösobergrenzen maßgeb-
lich ist, und beschreibt, wie Übergänge 

in die neue Systematik erfolgen. Als 
Anker des Systems verhindert die Defi-
nition der betriebsnotwendigen Kosten 
Doppelerfassungen oder Lücken. Die 
Differenzierung nach aufwandsgleichen 
Kosten und Kapitalkosten wird fortge-
führt. Die Berechnung der Verzinsungs-
basis wird für den Ansatz des Umlauf-
vermögens pauschaliert, das Vermögen 
abzüglich der Baukostenzuschüsse bil-
det aber weiterhin die Verzinsungs- 
basis, die nun mit einem einheitlichen 
Kapitalkostensatz multipliziert wird. Da-
mit erfolgt eine enge Synchronisierung 
von RAMEN und WACC.

WACC zur Ermittlung des  
Kapitalverzinsungssatzes

Der Entwurf stellt auf eine pauschale 
Kapitalstruktur und eine transparente  
Ermittlung von Eigen‑ und Fremdkapital-
kosten ab und enthält zentrale metho-
dische Vorgaben zur Ermittlung des 
pauschalierten, gewichteten Kapitalkos-
tensatzes. Zur Bestimmung des Eigenka-
pitalzinssatzes wird weiterhin das CAPM 
verwendet. Berücksichtigt werden unter 
anderem Marktrisikoprämie, Betafaktor, 
Laufzeiten und Kreditspreads sowie  
Mechanismen zur Aktualisierung der 
Fremdkapitalkomponente. Dabei sollen 
die Fremdkapitalkosten für Neuinvesti-
tionen jährlich aktualisiert werden und 
sich an markt- und indexbasierten  
Referenzreihen orientieren. Mit Blick  
auf die jüngsten Anpassungen sollen 
Jahre mit hoher Investitionstätigkeit  
stärker gewichtet werden, um Finanzie-
rungslasten realistischer abzubilden. 
Die Branche wertet das als guten 



Schritt, fordert jedoch eine marktdyna-
mischere Ableitung, um Unterdeckun-
gen zu vermeiden.

Effizienzvergleich 

Die Entwürfe für Strom und Gas konkre-
tisieren die Methoden zur Durchführung 
des Effizienzvergleichs, die Vorgaben 
zur Bestimmung der Parameter, die Fest-
legung des Abbaupfades sowie die 
Abrechnungsmethode zwischen den er-
mittelten Effizienzwerten. Der Umgang 
mit strukturell nicht vergleichbaren Netz-
betreibern im Datensatz signalisiert  
dabei eine gewisse Flexibilität. 

Die geplanten Veränderungen im Effi-
zienzvergleichsverfahren stellen ange-
sichts der weitreichenden Auswirkun-
gen auch im Hinblick auf die Umsetzung 
der energiewendegetriebenen Transfor-
mationsprozesse einen der größten 
Veränderungsfaktoren im NEST-Prozess 
dar und sind besonders zu beobach-
ten. Im überarbeiteten Entwurf erhöht 
die BNetzA die Mindesteffizienz von 
60 % auf 70 %, um die maximal abzu-
bauende Ineffizienz zu begrenzen und 
Härtefallverfahren zu vermeiden. Das 
verringert Sprungrisiken, macht aber 
solide Übergangsmechaniken in Trans-
formationsjahren weiterhin erforderlich. 
Mit Blick auf die bevorstehende Trans-
formation des Gasnetzes wird sich je-
doch zumindest zukünftig die Frage 
nach der Sinnhaftigkeit eines Effizienz-
vergleichs in diesem Bereich stellen. 

Xgen – der generelle sektorale  
Produktivitätsfaktor

Der Xgen ist eine allgemeine Kostensen-
kungsvorgabe und spiegelt die langfristi-
gen Produktivitätstrends wider. Die Fest-
legung sieht künftig nur noch eine Inflati-
onierung der Betriebskosten vor, denn 
die Ermittlung soll ausschließlich nach 
der Malmquist-Methode unter Nutzung 
der Effizienzvergleichsdaten erfolgen 
und nur auf die OPEX wirken. Damit ent-
fällt zukünftig die Törnqvist-Methode, was 
aus Sicht der BNetzA einen signifikanten 
Bürokratieabbau für alle Beteiligten  
mit sich bringt. Konzeptionell wird  
das vielfach kritisiert, da verschiedene  
Methoden über jeweilige Stärken und 
Schwächen verfügen, die helfen, die 
Prognosegüte zu überprüfen und die  
jeweiligen Stärken und Schwächen der 
Methoden wiederum auszugleichen. Die 
begleitenden Gutachten und der offene 
Expertenaustausch sind hilfreich, erset-
zen aber nicht die Herausforderung  
einer finalen, vorsichtig ausbalancierten 
Parametrisierung.

OPEX‑Anpassung 

Vorgesehen ist ein Instrument, das die 
Entwicklung der Betriebskosten im Zeit-
raum zwischen Basisjahr und Betrach-
tungsjahr berücksichtigt. Dabei geht es 
darum, die Auswirkungen von Verände-
rungen in den Rahmenbedingungen  
auf die Betriebskosten der Netzbetrei-
ber zu erfassen und nicht antizipierte 
Betriebskostenschübe abzufedern. 

Für die Praxis kommt es auf eine trenn-
scharfe Kostenabgrenzung, eine praxis-
taugliche Indexlogik und eine angemes-
sene Anwendungsbreite an, damit auch 
kleinere VNB, für die bisher kein OPEX-
Anpassungsfaktor vorgesehen war, im 
vereinfachten Verfahren nicht strukturell 
benachteiligt werden. Diesem Umstand 
trägt die neueste Überarbeitung der 
Festlegung von Ende Oktober durch 
die Öffnung für Netzbetreiber im ver-
einfachten Verfahren Rechnung.

Konkretisierung beim Zugang zum  
vereinfachten Verfahren

Als Kriterium für den Zugang zum ver-
einfachten Verfahren wird zukünftig die 
angepasste Erlösobergrenze und nicht 
das Ausgangsniveau als Kriterium heran-
gezogen. Durch diese Konkretisierung 
werden voraussichtlich deutlich weniger 
kleine Netzbetreiber in das Regelver-
fahren wechseln müssen als bisher an-
genommen.

Die Trennung der Prinzipien (Rahmen-
festlegungen, Ebene 1) und der variab-
len Parameter (Methodenfestlegungen, 
Ebene 2) verlangt eine Abstimmung mit 
NEF, WACC, Effizienzvergleich und 
Xgen, damit es nicht zu methodisch  
bedingten Erlössprüngen kommt. Wäh-
rend RAMEN und NEF die Kostenseite 
bilden, adressiert AgNes die Entgelt-
systematik. Das vertiefende diesbezüg-
liche Diskussionspapier beschäftigt sich 
mit Kapazitäts‑ und Zeitkomponenten, 
der Transparenz der Preissignale sowie  
dem Umgang mit Industrie‑ und Sonder- 
entgelten und stellt die Verbindung zu  
RAMEN und NEF her. 

Für Fairness und Akzeptanz ist entschei-
dend, die Verteilungswirkungen für 
Haushalte, Prosumer und Industrie früh-
zeitig zu simulieren, damit Preissignale 
wirksam, aber zumutbar bleiben.

Branchenbewertung (BDEW, VKU)

Die Reaktionen der Verbände fallen 
auch nach den jüngsten Anpassungen 
gemischt aus: Der BDEW sieht Bewe-

gung, aber „noch nicht genug“ – posi-
tiv werden die OPEX-Ermittlung im ver-
einfachten Verfahren und die 70-%-Min-
desteffizienz bewertet, kritisch bleibt 
die Fremdkapitalmethodik. Der VKU 
sieht mehr Gerechtigkeit für kleinere 
VNB, verweist jedoch auf verbleibende 
Investitionshemmnisse und fordert 
Nachschärfungen bei Übergängen und 
Redispatch-Folgen. Im Ergebnis drän-
gen beide Verbände auf eine Parame-
trik mit Augenmaß, die Investitionsfähig-
keit, Effizienz und Kundenschutz in ein 
wirtschaftlich belastbares Gleichgewicht 
bringt.

Ausblick

Ein konsistenter Datenhaushalt nach den 
NEF‑Definitionen bildet die Grundlage 
für nachvollziehbare Erlösanträge. Paral-
lel sollten Finanzierungs‑ und Liquiditäts-
planung mit Blick auf die künftige 
WACC‑Logik sowie mögliche Über-
gangssprünge im Effizienzvergleich auf-
gestellt werden. Sinnvoll ist zudem, die 
erwarteten Wirkungen der Entgeltsyste-
matik (AgNes) vorab in Szenarien zu 
prüfen und die Kommunikation gegen-
über Gremien, Trägerkommunen und 
Kunden auf potenzielle Verteilungswir-
kungen vorzubereiten. 

Bis Jahresende 2025/Anfang 2026 ist 
mit einer weiteren Verdichtung der  
Konsultationsauswertungen und sukzes-
sive mit endgültigen Festlegungen zu 
rechnen. Kritische Stellhebel bleiben: 
WACC-Parametrisierung zur Beurtei-
lung der Refinanzierungsfähigkeit, 
Xgen-Methodik in Bezug auf die Trans-
formationsverträglichkeit, Effizienzver-
gleich sowie die Operationalisierung 
des OPEX-Instruments. 

Auf Entgeltseite wird AgNes die Diskus-
sion um Kapazitäts‑ und Zeitkomponen-
ten, Volatilität und Komplexität prägen. 
Insbesondere die finanziellen Auswir-
kungen sind im weiteren Verlauf zu be-
urteilen, entscheiden sich jedoch an 
mehreren Parametern und teils hetero-
genen oder sprunghaften Übergängen. 
Während der BDEW vor allem Metho-
den- und Bürokratierisiken adressiert, 
warnt der VKU deutlich vor Investitions-
bremsen und fordert eine dauerhafte 
OPEX-Stütze sowie maßvolle Entgelt- 
dynamik.

Für die kommunale Praxis heißt das: 
Datenqualität sichern und die Schnitt-
stellen zwischen RAMEN, NEF, WACC 
und Xgen im Blick behalten sowie  
die verbleibenden Konsultations‑ sowie  
Umsetzungsphasen strategisch nutzen. 
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E-Rechnungen: Validierungs - und Aufbewahrungspf l ichten 

Anfang 2025 haben sich die gesetzli-
chen Vorgaben zur Aufbewahrung von 
Rechnungen grundlegend geändert. 
Hintergrund ist die Einführung der elek-
tronischen Rechnung (E-Rechnung) im 
Geschäftsverkehr zwischen inländischen 
Unternehmern. Das Bundesfinanzminis-
terium (BMF) hat sich dieses Jahr in zwei 
Schreiben konkretisierend geäußert,  
u. a. zu Fragen der Ordnungsmäßigkeit 
und der Art und Weise der Aufbewah-
rung von E-Rechnungen. 

E-Rechnungen können in einem rein 
strukturierten (X-Rechnung) oder in ei-
nem hybriden Format (ZUGFeRD-Rech-
nung) erstellt werden. Bei hybriden  
Formaten ist zwischen strukturiertem  
Teil (Datensatz) und unstrukturiertem  
Teil (z. B. Bildformat der PDF-Datei) zu 
unterscheiden. Die umsatzsteuerlichen 
Pflichtangaben müssen alle im struktu-
rierten Teil der E-Rechnung enthalten 
sein, ansonsten ist die E-Rechnung nicht 
ordnungsgemäß. Ein Verweis in den 
strukturierten Daten auf Angaben im 
unstrukturierten (bildlichen) Teil der  
E-Rechnung reicht nicht aus. So muss 
sich z. B. aus der Leistungsbeschrei-
bung die abgerechnete Leistung ein-
deutig und leicht nachprüfbar ergeben. 
Lediglich hierzu ergänzende Angaben 
(z. B. Aufschlüsselung der Stundennach-
weise) können in einen Anhang zur  
E-Rechnung aufgenommen werden. 

Rechnungen, die gegen die umsatzsteu-
erlichen Pflichtangaben verstoßen, sind 
nicht ordnungsgemäß und berechtigen 
daher nicht zum Vorsteuerabzug. Das 
BMF unterscheidet zwischen Format- 
und Geschäftsregelfehlern. Formatfehler 
liegen vor, wenn die E-Rechnung nicht 

die Anforderungen an das strukturierte 
elektronische Format erfüllt. Das ist der 
Fall, wenn eine unzulässige Syntax ver-
wendet wird oder die erforderliche Ex-
traktion der notwendigen Daten nicht 
möglich ist. Überprüft werden kann das 
mit einer geeigneten Validierungssoft-
ware. Bestehen Formatfehler, handelt es 
sich nicht um eine E-Rechnung, sondern 
um eine sonstige Rechnung in einem 
anderen elektronischen Format. Diese 
ist derzeit nur noch ordnungsgemäß, 
sofern der Rechnungsempfänger dieser 
zustimmt oder sie ohne Widerspruch 
annimmt. Spätestens mit Auslaufen der 
Übergangsregelungen ab Beginn des 
Jahres 2027 handelt es sich regelmäßig 
um ein nicht zulässiges Format. 

Geschäftsregelfehler ergeben sich, 
wenn die Rechnungsdatei gegen die 
technischen Vorschriften zur Überprü-
fung der logischen Abhängigkeiten der 
in der E-Rechnung enthaltenen Informa-
tionen verstößt. Ursache hierfür können 
unvollständige Informationen (z. B. 
Nichtausfüllung von Pflichtfeldern) oder 
widersprüchliche Angaben (Steuerbe-
trag passt nicht zum Steuersatz) sein. 
Diese werden in der Validierung als 
„critical error“ festgestellt. Derartige 
Fehler können dazu führen, dass die 
betroffenen Rechnungen nicht ord-
nungsgemäß sind. Geschäftsregelfehler 
zu anderen Inhalten (z. B. die fehlende 
Angabe des Feldes „BT-10 buyer refe-
rence“) sind dagegen umsatzsteuerlich 
unbeachtlich.

Umgekehrt kann eine E-Rechnung auch 
umsatzsteuerlich inhaltlich fehlerhaft 
sein, obwohl im Rahmen der Validie-
rung formal kein Fehler und kein Ver-

stoß gegen die Geschäftsregeln fest-
gestellt wurde. Das betrifft materielle 
Fehler, z. B. die Angabe eines falschen 
Steuersatzes oder eine falsche Leis-
tungsbeschreibung.

Es bietet sich daher an, einen techni-
schen Validierungsprozess zur Prüfung 
eingehender E-Rechnungen zu etablie-
ren. Das kann z. B. durch die Finanz-
buchhaltungssoftware oder eine andere 
Validierungssoftware erfolgen. Unter 
Beachtung der Sorgfaltspflichten eines 
ordentlichen Kaufmanns können sich 
Unternehmer auf das Ergebnis der Vali-
dierung der E-Rechnung bei Einsatz ei-
ner geeigneten Validierungssoftware 
verlassen. Als Nachweis bietet sich die 
Aufbewahrung des Validierungsberichts 
an. Zu beachten ist, dass die Validie-
rung nur Aussagen zum Format und zur 
Einhaltung der Geschäftsregeln trifft. 
Die Prüfung möglicher materieller Män-
gel (Inhaltsfehler) ist anderweitig sicher-
zustellen.

Beim Rechnungsempfang sollte daher 
durch adäquate Kontrollen, z. B. Einrich-
tung eines Tax-Compliance-Management-
Systems, sichergestellt werden, dass  
die E-Rechnungen ordnungsgemäß sind 
und zum Vorsteuerabzug berechtigen. 
Hierbei ist zu beachten, dass das nicht 
nur die klassische Prüfung der umsatz-
steuerlichen Pflichtinhalte umfasst, son-
dern auch die Zulässigkeit des verwen-
deten Formats und die Einhaltung der 
Geschäftsregeln. So ist es z. B. erforder-
lich zu prüfen, ob das Format zulässig 
und fehlerfrei ist und ob die erfor- 
derlichen Angaben bei ZUGFeRD-Rech-
nungen im strukturierten Teil enthalten 
sind.

Zukunf t des s teuerlichen Querverbunds mit Energie -  und  
Wärmeversorgern – BMF posit ionier t sich

Das Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) hat im Oktober 2025 mit einem 
Schreiben die bereits seit Längerem dis-
kutierten Alternativen zum Blockheizkraft-
werk für den steuerlichen Querverbund 
zwischen i. d. R. einem Bäderbetrieb und 
einem Energieversorger anerkannt. Nun 
kann die enge wechselseitige technisch-
wirtschaftliche Verflechtung zwischen den 
Betrieben auch über eine Wärmepumpe, 
eine hybride Photovoltaikanlage oder ein 
Fernwärmenetz nachgewiesen werden. 
Für diese Anerkennung hat das BMF fol-
gende Grundsätze festgelegt: Bei der 
Wärmepumpe muss die elektrische Leis-

tung mindestens 50 Kilowatt (kW) betra-
gen und die Abdeckung des rechneri-
schen Gesamtwärmebedarfs des Bades 
muss bei mindestens einem Drittel liegen. 
Zudem muss der Netzbetrieb mindes-
tens 10 % des Gesamtumsatzes des zu-
sammengefassten Betriebs gewerblicher 
Art (BgA) betragen. Die hybride Photo-
voltaikanlage muss mindestens 50 kW 
Leistung haben und den rechnerischen 
Gesamtwärmebedarf des Bades zu min-
destens 10 % abdecken. Zudem muss der  
Energieversorgungsbetrieb mindestens 
10 % des Gesamtumsatzes des zusam-
mengefassten BgA betragen. Bei der 

Fernwärmeversorgung müssen min-
destens 80 % der Wärmeversorgung des 
rechnerischen Gesamtwärmebedarfs des 
unmittelbar verflochtenen Bades abgedeckt 
werden und das unmittelbar verflochtene 
Bad muss ein Beckenwasservolumen von 
mindestens 750 Kubikmetern haben. Zu-
dem muss der Fernwärmeversorgungsbe-
trieb mindestens 10 % des Gesamtumsat-
zes des zusammengefassten BgA betra-
gen. Mit diesem Schreiben hat das BMF 
die Voraussetzungen für die Anerken-
nung des steuerlichen Querverbunds in 
Zeiten der Wärmewende geschaffen 
und die Hoffnungen größtenteils erfüllt. 



Steuerliches Verfahrensrecht bei Beteil igung an Personengesellschaf ten: 
Fal ls tricke beachten!

Der Bundesgerichtshof hatte in einem 
Beschluss klargestellt, dass unrichtige  
Angaben in einer Erklärung zur geson-
derten und einheitlichen Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen, die bei Perso-
nengesellschaften maßgeblich für die  
Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses 
der beteiligten Gesellschafter sind, und 
solche in einer denselben Veranlagungs-
zeitraum betreffenden Einkommensteuer-
erklärung auch dann eigenständige Taten 
im materiellen wie im prozessualen Sinn 
sind, wenn die unrichtigen Angaben in 
beiden Erklärungen dieselben Besteue-
rungsgrundlagen betreffen und der 
Grundlagenbescheid der Personenge-
sellschaft Bindungswirkung für die Ein-
kommensteuerveranlagung entfaltet. Das-
selbe gilt für das Verhältnis der Taten zu-
einander, wenn Erklärungen pflichtwidrig 
nicht abgegeben worden sind. Was für  
die Einkommensteuererklärung gilt, ist 
auch für die Körperschaftsteuererklärung 
bei entsprechender Beteiligung maßgeb-
lich.

Die Pflichten zur Abgabe vollständiger 
und wahrheitsgemäßer Erklärungen zur 
gesonderten und einheitlichen Feststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen sowie 
zur Einkommen-/Körperschaftsteuer be-
stehen trotz der Bindungswirkung unab-
hängig voneinander. So befreit weder 
die Abgabe einer Erklärung zur geson-
derten und einheitlichen Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen noch die Pflicht 
hierzu den Steuerpflichtigen davon, in 
seiner Einkommen-/Körperschaftsteuerer-
klärung vollständige und wahrheitsge-
mäße Angaben zu steuerlich erheblichen 
Tatsachen zu machen. 

Ist er dazu nicht in der Lage, etwa, weil 
Gewinne oder Verluste ihm noch nicht 
mitgeteilt worden sind, muss er die zu-
ständige Finanzbehörde jedenfalls auf 
das bestehende Gesellschaftsverhältnis 
hinweisen. Denn nur dann kann diese – 
für den Fall, dass noch keine Erklärung 
zur gesonderten und einheitlichen Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen ab-
gegeben worden ist – durch Aufforde-
rung an die erklärungspflichtige Gesell-
schaft oder durch Schätzung die erfor-
derliche gesonderte und einheitliche 
Gewinnfeststellung als Grundlage für  
die Festsetzung der Einkommensteuer/
Körperschaftsteuer herbeiführen.

Sofern der Gesellschafter seine eigene 
Erklärung zu einem Zeitpunkt abgibt, zu 
dem zu den gesondert und einheitlich 
festzustellenden Besteuerungsgrundlagen 

noch kein Grundlagenbescheid ergan-
gen ist, kann das Finanzamt den Folge-
bescheid im Rahmen eines von ihm  
auszuübenden Ermessens als vorläufige 
Maßnahme erteilen, ohne vorher den  
Erlass eines Grundlagenbescheids her-
beizuführen. In diesem Fall muss es dem 
Untersuchungsgrundsatz folgend alle  
betroffenen Besteuerungsgrundlagen 
selbst überprüfen und in dem von ihm  
zu erlassenden Bescheid berücksichtigen. 

Lassen sich diese nicht ohne Weiteres er-
mitteln, können die feststellungsbedürftigen 
Besteuerungsgrundlagen geschätzt wer-
den. Der Grundlagenbescheid ergeht dann 
zeitlich nach dem Folgebescheid und kann 
zu einer Änderung desselben führen.

Auch für den Fall, dass bereits eine Erklä-
rung zur gesonderten und einheitlichen 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 
abgegeben wurde, ist der Gesellschafter 
nicht davon entbunden, entsprechende 
Angaben auch in seiner Steuererklärung 
zu machen. Das gilt auch dann, wenn er 
zunächst bewusst eine unrichtige, unvoll-
ständige oder pflichtwidrig gar keine Er-
klärung abgegeben und sich dadurch 
strafbar gemacht hat. Der nemo-tenetur-
Grundsatz (Selbstbelastungsfreiheit) steht 
insoweit nicht entgegen.

Allein der Umstand, dass erst die Berich-
tigung der unrichtig festgestellten Besteu-
erungsgrundlagen bei der Steuerfest- 
setzung in den Folgebescheiden zur  
Beendigung der Steuerhinterziehung 
nach § 370 Abs. 1 i. V. m. § 181 Abs. 2  
Nr. 1, § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO 
führt, lässt die Verletzung der Erklärungs-
pflichten nicht zu einer Tat verschmelzen. 
Denn jede unrichtige Feststellungs- oder 

Steuererklärung sowie jedes pflichtwid-
rige Unterlassen stellen ein eigenstän- 
diges Handlungsunrecht dar. Das folgt 
schon daraus, dass der Schuldumfang 
der unrichtigen oder pflichtwidrig unter-
lassenen Erklärung zur ESt/KSt im Regel-
fall nicht identisch mit dem der Erklärung 
zur gesonderten und einheitlichen Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen ist. 
Er kann mit Blick darauf, dass dem Erklä-
renden die festgestellten Gewinne meist 
nicht vollständig zuzurechnen sind, hinter 
dem der fehlerhaften Erklärung zur Fest-
stellung zurückbleiben, aber auch, sofern 
der Steuerpflichtige in seiner ESt-/KSt- 
Erklärung weitere Einkünfte nicht oder 
unzutreffend erklärt, darüber hinausge-
hen. Hinzu kommt, dass die ESt-/KSt- 
Erklärung zeitlich nicht zwingend der  
Erklärung zur gesonderten und einheitli-
chen Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen nachfolgen muss.

Erkennt der Steuerpflichtige nachträglich, 
dass er in der Steuererklärung unrichtige 
oder unvollständige Angaben gemacht 
hat, ist er verpflichtet, das unverzüglich 
anzuzeigen und die erforderliche Richtig-
stellung vorzunehmen (§ 153 Abs. 1 AO). 
Es ist deshalb stets zu prüfen, ob nach 
einer geschätzten Einkünftedeklaration 
bei der ESt/KSt hinsichtlich gesondert 
oder gesondert und einheitlich festzustel-
lender Einkünfte eine Berichtigung erfor-
derlich wird, wenn die zutreffenden (hö-
heren) Einkünfte nach erteilter Feststel-
lungserklärung bekannt werden. 

Durch die Abgabe einer falschen Fest-
stellungserklärung und die inhaltsgleiche 
Falschdeklaration bei der ESt/KSt kann 
man zwei Steuerhinterziehungen bege-
hen.
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Der Betriebsaufspal tungs -BgA – großes Risiko, aber auch Chance

Die Betriebsaufspaltung gehört zu den 
spannendsten Besonderheiten im deut-
schen Steuerrecht. Kaum ein anderes 
Konstrukt hat sich über Jahrzehnte so 
etabliert, ohne jemals wirklich Einzug in 
ein Gesetz gefunden zu haben – erst 
jüngst erfolgte erstmals an einer eher 
exotischen Stelle ein gesetzlicher Ver-
weis darauf, dass es etwas wie Betriebs-
aufspaltungen gibt. 

Bereits in den 1930er-Jahren erkannte 
der Reichsfinanzhof, dass Unternehmer 
Vermögenswerte wie Grundstücke oder 
Maschinen auf Angehörige oder separate 
Gesellschaften übertragen und anschlie-
ßend an das eigentliche Unternehmen 
zurückvermieten konnten – mit teils er-
heblichen Steuervorteilen. Um solchen 
Konstruktionen zu begegnen, entwickel-
te die Rechtsprechung das Prinzip der 
Betriebsaufspaltung: Steuerlich sollte das 
Gebilde so behandelt werden, als wären 
Besitz- und Betriebsbereich weiterhin 
eine Einheit („echte Betriebsaufspaltung“).

Der Bundesfinanzhof griff diese Linie 
nach dem Krieg auf und prägte die bis 
heute geltenden Grundsätze. Entschei-
dend sind seither zwei Voraussetzun-
gen: eine sachliche Verflechtung, wenn 
wesentliche Betriebsgrundlagen überlas-
sen werden, und eine personelle Ver-
flechtung, wenn hinter beiden Einheiten 
die gleichen Personen oder Körper-
schaften stehen. Sind diese beiden 
Merkmale erfüllt, wird auch der Besitz-
bereich steuerlich zum Gewerbebetrieb. 
Die tatsächliche Aufspaltung eines früher 
mal einheitlichen Betriebs braucht es er-
staunlicherweise seither nicht mehr (un-
echte Betriebsaufspaltung).

Das Fehlen einer klaren gesetzlichen  
Kodifikation hat Vor- und Nachteile: Ei-
nerseits erlaubt es flexible, dem Rechts-
empfinden genügende Lösungen für 
ganz unterschiedliche Fallkonstellationen. 
Andererseits ergeben sich immer wieder 
Unsicherheiten, etwa bei der Abgren-
zung im Einzelfall oder bei neuen Er-
scheinungsformen wie bei öffentlich-
rechtlichen Betrieben gewerblicher Art 
(BgA). 

Bei der öffentlichen Hand hat die Annah-
me einer Betriebsaufspaltung mit einer 
Eigengesellschaft noch größere Auswir-
kungen als bei natürlichen Personen. 
Während beim privatrechtlichen Unter-
nehmer ohne Betriebsaufspaltung die 
laufenden (i. d. R. Vermietungs-) Einkünf-
te auch steuerpflichtig wären, es nur am 

Anfall von Gewerbesteuer fehlte, bedeu-
tet die Annahme eines Betriebsaufspal-
tungs-BgA für eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts (KöR) den Übergang 
von der nicht steuerbaren Vermögens-
verwaltung in die Steuerpflicht. Das gilt 
für laufende Erträge aus der Überlassung 
der wesentlichen Betriebsgrundlage wie 
für die spätere Veräußerung oder auch 
nur den Rückfall derselben in die Ver-
mögensverwaltung oder ins Hoheitsver- 
mögen gleichermaßen. In Fällen, in de-
nen § 2b UStG noch nicht angewandt 
wird, hängt daran zugleich der Über-
gang ins umsatzsteuerliche Unterneh-
men, was Umsatzsteuer bedingt, dann 
aber immerhin auch den Vorsteuerabzug 
eröffnen kann. 

Häufig werden Betriebsaufspaltungs-
BgA erst in steuerlichen Betriebsprüfun-
gen aufgedeckt und es ist festzustellen, 
dass Wesentlichkeitskriterien dabei nach 
Auffassung der Finanzverwaltung keine 
Rolle spielen. So kann ein einziges von 
der KöR überlassenes Grundstück, auf 
dem beispielsweise ein Windrad steht, 
dazu führen, dass insgesamt eine Be-
triebsaufspaltung mit einem unter Um-
ständen Hunderte Millionen schweren 
kommunal beherrschten Unternehmen ent-
steht. Das hat zur Folge, dass nicht nur die 
überschaubare Grundstücksfläche, son-
dern vor allem auch die Anteile am Be-
triebsunternehmen bei der Kommune  
dauerhaft steuerlich verhaftet sind. Das 
mag für laufende Erträge noch nicht son-
derlich dramatisch sein, für Veräußerungs-
vorgänge oder auch nur den Fortfall des 
Betriebsaufspaltungs-BgA (etwa weil das 
Windrad entfernt und nicht ersetzt wird) 
kann daran aber Kapitalertragsteuer in 
vielfacher Millionenhöhe hängen.

Entscheidend sind in solchen Zusammen-
hängen die (möglichst großzügige) Be-
wertung der Anteile am Betriebsunter-
nehmen und die zutreffende Abbildung 
der entsprechenden Zugänge zum steu-
erlichen Einlagekonto. Allein das  
bietet Schutz vor dem späteren Anfall  
(definitiver) Kapitalertragsteuer von  
effektiv knapp 16 % (einschließlich Soli- 
daritätszuschlag) auf alles. In Einzelfällen 
kann sich daraus sogar eine mitunter  
erhebliche Erstattung von Steuern infol-
ge einer Betriebsprüfung ergeben. Dann 
nämlich, wenn das Betriebsunternehmen 
laufend ausschüttet und bisher Kapital-
ertragsteuer angefallen ist. Diese wird 
nunmehr im Betriebsaufspaltungs-BgA 
angerechnet und zu einem Großteil er-
stattet, während der Weiterfluss der Aus-
schüttung ans Hoheitsvermögen nun für 
Kapitalertragsteuerzwecke im neu ent-
standenen Verhältnis BgA zum Hoheits-
vermögen zu beurteilen ist. Hierbei kann 
mitunter bereits steuerliches Einlagekon-
to zur Verwendung gelangen, was den 
erneuten Anfall von Kapitalertragsteuer 
vermeidet. Es ist allerdings zu beachten, 
dass die Verwendung des steuerlichen 
Einlagekontos (rechtzeitig!) bescheinigt 
werden muss.

Jeder Verzehr des steuerlichen Einlage-
kontos mindert allerdings künftiges Steu-
erminderungspotenzial, sodass im Fall 
einer Unternehmensveräußerung oder 
auch nur beim oben angerissenen Fort-
fall des BgA bei insgesamt steigendem 
(oder wenigstens gleichbleibendem)  
Unternehmenswert diese ersparte Kapital- 
ertragsteuer dann zu diesem späteren 
Zeitpunkt wieder anfällt. Geradezu katas-
trophal aber wäre es, bei erstmaliger 
Feststellung des Vorliegens eines Be-
triebsaufspaltungs-BgA keine oder zu 
geringe Zugänge zum steuerlichen Einla-
gekonto zu akzeptieren und bestands-
kräftig werden zu lassen. Dann kostet 
nämlich bei Auflösung der Betriebsauf-
spaltung bereits der Rückfall des unver-
änderten Werts der Unternehmensantei-
le ins Hoheitsvermögen volle Kapitaler-
tragsteuer, ohne dass irgendwas, was 
die Bezeichnung „Kapitalertrag“ verdie-
nen würde, erkennbar wäre. Zur Verdeut-
lichung: Bei einem Unternehmenswert 
von nur 10 Millionen Euro wäre das, 
wenn das steuerliche Einlagekonto mit  
0 Euro festgesetzt wurde, eine latente 
Steuerbelastung von knapp 1,6 Millionen 
Euro aus dem Nichts und vor allem ohne 
jeden Zufluss liquider Mittel, aus dem 
die Steuerzahlungen bedient werden 
könnten.



Compliance in kommunalen Aufsichtsräten – Verantwor tung erkennen, 
Kompetenz stärken

Kommunale Aufsichtsräte stehen heute 
vor wachsenden Anforderungen. Wäh-
rend die operative Geschäftsführung oft 
im Fokus steht, gewinnt ein Thema zuneh-
mend an Bedeutung, das lange unter-
schätzt wurde. Compliance ist längst  
keine Randaufgabe mehr, sondern eine 
zentrale Verantwortung jedes Aufsichts-
ratsmitglieds.

Kommunale Unternehmen bewegen sich 
dabei in einem besonderen Spannungs-
feld. Sie unterliegen einerseits den Re-
geln des Gesellschaftsrechts, anderer-
seits den Vorgaben des Kommunal- und 
Haushaltsrechts. Diese Zwitterstellung 
macht sie anfälliger für Regelverstöße als 
rein privatwirtschaftliche Unternehmen.

Die Anforderungen sind vielfältig. Verga-
berecht, Beihilferecht, Datenschutz, Kor-
ruptionsprävention, steuerrechtliche Vor-
gaben und branchenspezifische Regulie-
rungen fallen in den Verantwortungs- 
bereich der Unternehmensleitung. Genau 
hier kommt der Aufsichtsrat ins Spiel. 
Seine gesetzliche Aufgabe ist nicht nur 
die Überwachung der wirtschaftlichen 
Entwicklung, sondern auch die Kontrolle 
der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmä-
ßigkeit der Geschäftsführung.

Die Konsequenzen bei Verstößen sind 
erheblich. Korruptionsdelikte werden bei 
Amtsträgern deutlich schärfer bestraft als 
im rein privatwirtschaftlichen Bereich. 
Auch Aufsichtsratsmitglieder können per-
sönlich in die Haftung genommen wer-
den, wenn sie ihre Überwachungspflich-
ten verletzen.

Ein Compliance-Management-System ist 
in diesem Zusammenhang daher weit 
mehr als ein Regelwerk in der Schublade. 
Es geht um gelebte Strukturen, präventi-
ve Maßnahmen und die Fähigkeit, Regel-
verstöße frühzeitig zu erkennen. Zu den 
Kernelementen gehören klare Richtlinien 
und Verhaltenskodizes, wirksame Kontroll- 
mechanismen und ein Risikomanagement, 
das potenzielle Schwachstellen identifi-
ziert.

Schulungen und die Sensibilisierung der 
Mitarbeitenden sind ebenso unverzicht-
bar wie definierte Meldewege. Seit 2023 
sind Unternehmen mit mehr als 50 Be-
schäftigten durch das Hinweisgeber-
schutzgesetz verpflichtet, interne Melde-
stellen einzurichten. Ein weiterer zentraler 
Baustein ist die regelmäßige Compli-
ance-Berichterstattung an den Aufsichts-
rat mit einem strukturierten Überblick 

über Aktivitäten, Risiken, Vorfälle und ge- 
plante Maßnahmen.

Der Aufsichtsrat ist dabei kein passiver 
Empfänger von Berichten. Er trägt die 
Verantwortung dafür, dass die Geschäfts-
führung ein angemessenes und wirk- 
sames Compliance-Management-System 
einrichtet und betreibt. Der Aufsichtsrat 
muss sich mit den wesentlichen Compli-
ance-Risiken des Unternehmens befassen 
und nachfragen, wie das Risikomanage-
ment funktioniert, welche Kontrollmecha-
nismen greifen und wie mit Hinweisen 
umgegangen wird.

Die zentrale Aufgabe ist die kritische 
Prüfung der Compliance-Berichte. Der 
Aufsichtsrat muss bewerten, ob das Sys-
tem angemessen ist und tatsächlich funk-
tioniert. Werden Schulungen regelmäßig 
durchgeführt? Wie wurde auf dokumen-
tierte Vorfälle reagiert? Sind die Kontroll-
mechanismen wirksam?

Besonders wichtig ist die eigene Vorbild-
funktion. Aufsichtsratsmitglieder unterlie-
gen selbst strengen Compliance-Pflich-
ten wie der Verschwiegenheitspflicht, 
dem Verbot von Interessenkonflikten und 
der Pflicht zur sorgfältigen Amtsführung. 
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Wer Compliance von anderen einfor-
dert, muss selbst integer handeln.

Die persönliche Haftung von Aufsichts-
ratsmitgliedern ist kein theoretisches Kon-
strukt. Bei schuldhafter Pflichtverletzung 
haften sie dem Unternehmen für entstan-
dene Schäden persönlich und als Ge-
samtschuldner. Zu einer Pflichtverletzung 
kann es bereits kommen, wenn der Auf-
sichtsrat Warnsignale ignoriert, keine  
kritischen Fragen stellt oder auf notwen-
dige Kontrollmaßnahmen verzichtet.

Eine D&O-Versicherung kann zwar 
Schutz bieten, deckt aber nicht jeden 
Fall ab. Die beste Absicherung bleibt die 
gewissenhafte Wahrnehmung der Auf-
sichtsratsaufgaben. Das setzt voraus, 
dass Aufsichtsratsmitglieder über die 
notwendige Sachkunde verfügen und 
sich regelmäßig weiterbilden. Die Anfor-
derungen an Aufsichtsratsmitglieder sind 

hoch und komplex. Regelmäßige Schu-
lungen sind daher nicht nur empfehlens-
wert, sondern notwendig. Sie vermitteln 
Grundkenntnisse über Rechte und Pflich-
ten im Aufsichtsrat sowie spezifisches 
Wissen zu Compliance-Themen. Wie er-
kenne ich Risiken? Welche Fragen sollte 
ich der Geschäftsführung stellen? Wie 
beurteile ich die Angemessenheit eines 
Compliance-Management-Systems?

Die Investition in Qualifizierungsmaß-
nahmen zahlt sich mehrfach aus. Sie 
stärkt die Handlungsfähigkeit des Einzel-
nen, verbessert die Qualität der Auf-
sichtsratsarbeit und minimiert persönli-
che Haftungsrisiken. Gerade für neue 
Aufsichtsratsmitglieder ist ein strukturier-
tes Onboarding mit einer Einführung in 
die spezifischen Risiken wichtig.

Ein gut funktionierendes Compliance-
Management-System ist aber nicht nur 

Risikominimierung, sondern kann auch ein 
Wettbewerbsvorteil sein. Es schafft Ver-
trauen bei Geschäftspartnern und in der 
Öffentlichkeit, schützt die Reputation und 
verhindert kostspielige Rechtsstreitigkeiten. 

Für kommunale Unternehmen kommt ein 
weiterer Aspekt hinzu. Sie haben eine 
besondere Verantwortung gegenüber 
der Öffentlichkeit. Bürgerinnen und Bür-
ger haben ein Recht darauf, dass mit öf-
fentlichen Mitteln verantwortungsvoll um-
gegangen wird. Ein starkes Compliance-
System ist damit auch ein Beitrag zum 
öffentlichen Vertrauen in die kommunale 
Selbstverwaltung.

Aufsichtsräte, die Compliance ernst neh-
men, ihre Überwachungsaufgabe aktiv 
wahrnehmen und sich die notwendige 
Kompetenz aneignen, leisten einen wert-
vollen Beitrag zum Erfolg eines Unter-
nehmens.

http://www.atg.de
https://www.xing.com/pages/atgallgauertreuhandgmbh
https://www.xing.com/pages/atgallgauertreuhandgmbh
https://www.linkedin.com/company/atg-allg%C3%A4uer-treuhand-gmbh/

